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Abréviations

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
BAFU Bundesamt für Umwelt
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
BFE Bundesamt für Energie
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
WHO World Health Organization
GSchV Gewässerschutzverordnung
BLV Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer
ARA Abwasserreinigungsanlage

DFF Département fédéral des finances
OFEV Office fédéral de l'environnement
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OFEN Office fédéral de l'énergie
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
DFI Département fédéral de l'intérieur
OMS Organisation mondiale de la Santé
OEaux Ordonnance sur la protection des eaux
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux
STEP Station d'épuration des eaux usées
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Chronique générale

Finances publiques

Régime financier et dépenses

Im Jahr 2019 lag der Wert des Indikators der Gebührenfinanzierung, wie er aufgrund
einer Motion Steiner (fdp, SO; Mo. 06.3811) jährlich erhoben wird, bei 77 Prozent. Dies
gab das EFD in einer Medienmitteilung im November 2021 bekannt. Der Indikator
spiegelt den Anteil gebührenfinanzierter Kosten der Kantone und Gemeinden in den
Aufgabengebieten Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, allgemeines Rechtswesen,
Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft – den Bereichen mit den
höchsten Gebühreneinnahmen – wider.  Bei den Strassenverkehrsämtern überstiegen
die Gebühreneinnahmen schweizweit die Kosten (123%), lediglich in vier Kantonen (OW,
NW, JU, UR) lagen die Einnahmen 2019 in diesem Themenbereich unter den Kosten.
Höhere Einnahmen als Kosten konnten auch im Bereich Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung in fünf Kantonen (BS, LU, FR, SO, NE) beobachtet werden. Im
Vergleich zum Vorjahr veränderte sich der Gesamtindex nicht (2018: 77%), in einzelnen
Kantonen kam es jedoch zu grösseren Veränderungen (JU und GE: -7 Prozentpunkte,
BE: +11 Prozentpunkte). 1

RAPPORT
DATE: 02.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Infrastructure et environnement

Protection de l'environnement

Protection de l'environnement

Jahresrückblick 2021: Umweltschutz

Im Kapitel Umweltschutz stand auch dieses Jahr die Klimapolitik erneut klar im Fokus
des Interesses, wie Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 (im Anhang) zeigt – auch
wenn ihr Anteil an der Gesamtberichterstattung zum Umweltschutz seit 2019 doch
deutlich abgenommen hat. Im Januar 2021 stellte der Bundesrat seine Klimastrategie
2050 vor. Diese sollte die Basis bilden, um die im Rahmen des Pariser Klimaabkommens
eingegangenen CO2-Reduktionsziele und das erklärte Ziel des Bundesrates, bis 2050
unter dem Strich keine Treibhausgase mehr auszustossen, zu erfüllen. Die Strategie
stützte sich insbesondere auf die Energieperspektiven 2050+ des BFE sowie auf das
revidierte CO2-Gesetz. Im Juni 2021 machten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
dem Bundesrat jedoch einen Strich durch die Rechnung, indem sie – nach mehrjähriger
sowie zäher und emotionaler Entscheidfindung im Parlament – ebendieses revidierte
CO2-Gesetz an der Urne knapp ablehnten. Im Nachgang zur Abstimmung waren sich die
politischen Lager über die Gründe für die Ablehnung uneins; Übereinstimmung gab es
lediglich in der Erkenntnis, dass dennoch Massnahmen ergriffen werden müssen, wenn
die Klimaziele doch noch erreicht werden wollen. Daher reichte die UREK-NR innert
kürzester Frist eine parlamentarische Initiative ein, welche die Weiterführung der
wichtigsten Massnahmen des geltenden CO2-Gesetzes forderte. Der Nationalrat hiess
die von der nationalrätlichen Kommission ausgearbeitete Gesetzesänderung in der
Herbstsession mit einigen Änderungen gut, auch wenn Kommissionssprecher Bäumle
(glp, ZH) diese für zu wenig ausführlich hielt – man habe die Vorlage jedoch nicht
überladen wollen, argumentierte er. Weiterführende Massnahmen könnten jedoch in
einer anderen Vorlage, wie etwa im Rahmen des Gegenentwurfs zur Gletscherinitiative
oder im Rahmen einer neuen Vorlage, diskutiert werden. In der Wintersession 2021
konnte die Gesetzesrevision zur Umsetzung dieser parlamentarischen Initiative bereits
verabschiedet werden. Eine neue umfassende Gesetzesrevision, wie von Bäumle
angesprochen, kündigte der Bundesrat im übrigen in einer Medienmitteilung im
September 2021 an: Demnach soll diese auf Massnahmen fokussieren, «die es der
Bevölkerung ermöglichen, den CO2-Ausstoss im Alltag zu reduzieren, und welche die
laufenden Bemühungen der verschiedenen Branchen unterstützen».

Leicht mehr Aufmerksamkeit als im Vorjahr erhielt die Umweltschutzpolitik an sich, was
sicherlich auf das Thema Gewässerschutz zurückzuführen ist (vgl. Abbildung 2 der APS-
Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). So berichtete die Presse im Mai 2021 – im Monat vor
der Abstimmung über die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative – in 10 Prozent aller
Artikel über die beiden Initiativprojekte. Nach einem von beiden Seiten hitzig geführten
Abstimmungskampf lehnte die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die

RAPPORT
DATE: 31.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Trinkwasser-Initiative ab (39.3% Ja-Stimmen). Diese hatte gefordert, dass nur noch
diejenigen Landwirtschaftsbetriebe Subventionen erhalten sollten, welche keine
Pestizide verwendeten und in der Tierhaltung auf einen prophylaktischen Einsatz von
Antibiotika verzichteten. Ausserdem sollten die Betriebe nur noch so viele Tiere halten,
dass diese mit dem Futter vom eigenen Hof ernährt werden können. Gemäss
Nachabstimmungsbefragung wurde die Initiative abgelehnt, weil die Bevölkerung
grosses Vertrauen in die Landwirtschaft aufwies und die Initiative als zu extrem
einschätzte. Auch die Pestizid-Initiative, welche innert einer Frist von zehn Jahren den
Einsatz von synthetischen Pestiziden in der Schweiz sowie die Einfuhr von Produkten,
für die solche Substanzen benötigt werden, verbieten möchte, wurde ähnlich deutlich
abgelehnt.

Neben der Ablehnung der zwei Initiativen kam es im Berichtsjahr jedoch auch zu
einigen beachtenswerten politischen Entscheiden, die den Gewässerschutz gestärkt
haben. Neu soll beispielsweise der Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen, für die
ein öffentliches Interesse besteht, bis zum Jahr 2035 von den Kantonen definiert
werden. Um den Druck auf die Kantone zu erhöhen, soll der Bund dabei nur jene
Arbeiten zur Bestimmung der Zuströmbereiche finanziell unterstützen, welche die
Kantone bis 2030 abgeschlossen haben. Angenommen wurden auch zwei Vorstösse zur
Weiterentwicklung der ARA, welche deren Ausbau zur Reduktion von
Mikroverunreinigungen respektive ihre Aufrüstung zur Verbesserung der
Stickstoffeliminierung betrafen. Erfolglos blieb hingegen eine Forderung von Werner
Hösli (svp, GL; Mo. 19.4374), welcher den Gewässerraum verkleinern wollte, wenn dem
betroffenen Landwirtschaftsbetrieb durch die Ausscheidung ebendieses
Gewässerraums ein übermässig grosser Anteil der ertragreichen Futtergrundlage
genommen wird oder wenn im reduzierten Gewässerraum nur mit natürlichem Dünger
gearbeitet wird. 

Auch beim Thema Kreislaufwirtschaft und beim Abfallmanagement tat sich in diesem
Jahr einiges. Eine Motion Thorens Goumaz (gp, VD), die forderte, dass der Bundesrat
Massnahmen zur Innovationsförderung zugunsten der Kreislaufwirtschaft ergreift,
wurde angenommen und soll in die Arbeiten zur Umsetzung der umfassenden
parlamentarischen Initiative «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» der UREK-NR
einfliessen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung dieser Initiative wurde im November
2021 lanciert. Des Weiteren wurden eine Motion Dobler (fdp, SG) zur Stärkung des
Plastikrecyclings sowie ein Postulat Gapany (fdp, FR) zur Weiterentwicklung des
Abfallrecyclings angenommen. Schliesslich fand auch ein Postulat Chevalley (glp, VD)
Zustimmung, welches zukünftig verhindern will, dass nicht verkaufte Güter im non-food
Bereich weggeworfen werden. 

Spezielle Aufmerksamkeit erhielt der Themenbereich der Naturgefahren im Juli 2021,
wie auch Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse verdeutlicht. Im Sommer 2021 wurde die
Schweiz von zahlreichen starken Unwettern mit daraus folgenden Erdrutschen,
Schlammlawinen und Überschwemmungen heimgesucht. Die Medien berichteten
intensiv über diese Ereignisse, wobei sie unter anderem auch den Aspekt des
Klimawandels thematisierten. Sie stellten den meisten Behörden ein gutes Zeugnis für
ihre Arbeit zum Schutz vor Naturgefahren aus, zumal diese seit den letzten grossen
Unwettern im Jahr 2005 viel in neue Schutzbauten investiert hätten. In Zusammenhang
mit den Überschwemmungen wurde etwa auch auf die umfassenden und teuren
Arbeiten zur 3. Rhonekorrektion im Kanton Wallis hingewiesen. 2

Protection des eaux

Bundesrat Tschudi zeigte sich einer Abänderung des Gewässerschutzgesetzes nicht
abgeneigt, warnte aber das Parlament vor einer umfänglicheren Revision, um nicht
durch die Eröffnung von Aussichten auf höhere Subventionen eine Verzögerung der
eingeleiteten Arbeiten zu bewirken; er verwies auf die sehr weitherzige Interpretation
des Ausdrucks «ausnahmsweise» durch die geltenden Ausführungsbestimmungen, die
auch Gemeinden mit mittlerer Finanzkraft Bundesbeiträge zukommen lässt. Für
finanzschwache Kantone sagte er eine Überprüfung der Subventionsbedingungen zu;
den gewünschten Bericht stellte er in Aussicht. An der Konferenz über Landesplanung
vom Oktober unterstrich der Chef des EDI die Rolle der Planung im Gewässerschutz.
Einerseits sprach er sich für einen einheitlichen, die ganze Schweiz umfassenden
Gewässerschutzplan aus, anderseits erklärte er eine Regelung der Überbauung des
offenen Landes zur Voraussetzung für eine finanziell tragbare Durchführung; zugleich
betonte er aber, dass der Bau der erforderlichen Anlagen Sache der Gemeinden oder

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.09.1966
PETER GILG
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ihrer Verbände sei. Das EDI beteiligte sich an der Aufgabe u. a. dadurch, dass es
Richtlinien über die Beschaffenheit abzuleitender Abwässer veröffentlichte,
gesetzliche Bestimmungen über synthetische Reinigungsmittel vorbereiten liess und
nach Konsultation der Kantonsbehörden die Ausarbeitung von Aufklärungsschriften für
die Schulen veranlasste. 3

Die Hauptverantwortung für den Gewässerschutz tragen somit weiterhin Kantone und
Gemeinden, wobei die Bildung von Gemeindeverbänden von besonderer Bedeutung ist.
Als führend erweist sich bis jetzt der Kanton Zürich, wo nicht nur der Bau von
Abwasserreinigungsanlagen am weitesten gediehen ist, sondern die Regierung auch
eine Gesetzesrevision eingeleitet hat, die noch wirksamere
Gewässerschutzmassnahmen vorsieht, namentlich die Bewilligungspflicht für alle die
Wasserreinheit gefährdenden Vorkehren, ein Interventionsrecht der Behörden
gegenüber Privaten und Gemeinden, eine Verschärfung der Strafbestimmungen sowie
zusätzliche Subventionsmöglichkeiten. Neben der behördlichen Tätigkeit sind auch
private Unternehmungen zu erwähnen, so etwa die Errichtung eines
Beobachtungsdienstes zum Schutze von Wasser und Luft, der in der Nordwestschweiz
ein Netz von rund 80 Beobachtungsstationen unterhält und die Behörden über
auftretende Verunreinigungen informiert, oder die Gründung eines Interkantonalen
Vereins Bodensee-Uferreinigung, der sich um die Reinhaltung des Ufergeländes
bemüht. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 26.09.1966
PETER GILG

Eine Verstärkung der Bundesintervention wurde auch für den Gewässerschutz verlangt,
da die bisherigen Regelungen und Massnahmen das Fortschreiten der
Gewässerverschmutzung nicht zu hindern vermochten. Ende 1965 betrug die Zahl der
im Betrieb stehenden Anlagen 178 und 63 Anlagen waren im Bau; angeschlossen waren
23.9 bzw. 19.0 Prozent der Bevölkerung. Die Berechnung der Bevölkerungsanteile
beruht auf der Volkszahlung von 1960. Ende 1966 standen in der ganzen Schweiz 208
Abwasserreinigungsanlagen im Betrieb, an die 27.1 Prozent der Gesamtbevölkerung
angeschlossen waren; 57 Anlagen für weitere 17.8 Prozent der Bevölkerung befanden
sich im Bau. Die Verteilung auf die Kantone war sehr ungleich: im Kanton Zürich wurde
das Abwasser von 87.8 Prozent der Einwohner bereits gereinigt, während in den
Kantonen Obwalden, Glarus, Freiburg, Baselstadt und Appenzell Innerrhoden überhaupt
noch keine Anlage den Betrieb aufgenommen hatte. Trotz der Zunahme der
Reinigungsanlagen gingen die Edelfischbestände weiter zurück, nahmen die
Schwierigkeiten für die Trinkwasserversorgung zu, mehrte sich die Zahl der
Badeverbote an Seen und Flüssen. Die mechanisch-biologischen Kläranlagen erwiesen
sich vielfach als ungenügend; es wurde die Einführung einer dritten Reinigungsstufe zur
Ausscheidung der Phosphate gefordert, durch die aber die Überdüngung der Gewässer
noch nicht völlig zu beheben wäre. 5

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 09.11.1966
PETER GILG

Am Ende des Jahres standen in der ganzen Schweiz 241 Abwasserreinigungsanlagen im
Betrieb, an die 36.3 Prozent der Bevölkerung angeschlossen waren (Ende 1966: 208
Anlagen für 27.1%); 65 Anlagen für weitere 11.5 Prozent der Bevölkerung befanden sich
im Bau (1966: 57 Anlagen für 17.8%). Die Spitze unter den Kantonen hielt Genf (mit
betriebenen Anlagen für 98.1% der Bevölkerung), in geringem Abstand folgte Zürich
(91.0%); in Glarus, Baselstadt und Appenzell Innerrhoden war noch keine Anlage
fertiggestellt. 6

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1967
PETER GILG

Der Ruf nach entschiedeneren Massnahmen zum Schutz und zur Sanierung der
Gewässer erhielt einen besonderen proklamatorischen Rückhalt in einer Wasser-
Charta des Europarates, in der eine sorgfältige Verwendung des Wassers,
wissenschaftliche Forschung, staatliche Ordnung und Planung sowie internationale
Zusammenarbeit verlangt wird und die am 6. Mai in Strassburg verkündet wurde. Das
Jahr verging jedoch, ohne dass der Bundesrat mit einer neuen Gesetzesvorlage an die
Öffentlichkeit trat. In der Expertenkommission, die mit der Vorbereitung eines Entwurfs
beauftragt war, schlug der in der chemischen Industrie tätige ehemalige Direktor der
Eidg. Finanzverwaltung, V. H. Umbricht, ein Finanzierungssystem vor, durch das eine
massive Erhöhung der Bundessubventionen vermieden werden sollte: In Anlehnung an
frühere Anregungen empfahl er die Errichtung einer Landeszentrale für die
Finanzierung von Gewässerschutzmassnahmen, an welcher Kantonalbanken oder

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.05.1968
PETER GILG
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Kantone beteiligt wären und die auf dem Anleihenswege beschafftes Kapital den
Gemeinden zu günstigen Bedingungen vermitteln würde. Die Mitwirkung des Bundes
sollte nur in einer Ausfallgarantie für die Zentrale und in Zuschüssen für eine abgestufte
Zinsverbilligung je nach Finanzkraft der Empfänger bestehen. Der Vorschlag, der durch
seine Veröffentlichung ein breiteres Echo fand, blieb aber nicht unbestritten; die
Bankiervereinigung lehnte in einer Eingabe die Schaffung einer besonderen Institution
ab und beanspruchte eine allfällige Staatsgarantie für Gewässerschutzkredite der
Banken. Als weitere Anliegen für eine Gesetzesrevision nannte der Direktor des Eidg.
Amtes für Gewässerschutz, F. Baldinger, ein allgemeines Verbot für die Ableitung
ungereinigter Abwasser, eine Abklärung der Haftbarkeit sowie eine Verschärfung und
Präzisierung der Strafbestimmungen. Vor allem zur Vermeidung von Grund- und
Oberflächenwasserverschmutzungen durch Erdölprodukte infolge von Unfällen bei
Strassentransporten erliess das EDI Richtlinien für Gewässerschutzmassnahmen beim
Strassenbau. 7

Am Jahresende standen in der ganzen Schweiz 294 Abwasserreinigungsanlagen im
Betrieb, an die 40.6 Prozent der Bevölkerung angeschlossen waren (Ende 1967: 241
Anlagen für 36.3%); 64 Anlagen für weitere 12.1 Prozent befanden sich im Bau (1967: 65
Anlagen für 11.5%). 8

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1968
PETER GILG

Für die Reinigung der Abwässer der Region Basel ist je eine Anlage auf französischem
und eine auf deutschem Gebiet vorgesehen; Verhandlungen über die linksrheinische
Anlage führten zur Unterzeichnung eines schweizerisch-französischen Abkommens, das
im Oktober 1969 vom französischen Parlament ratifiziert wurde. Das Abkommen bedarf
noch der Genehmigung durch den Grossen Rat von Baselstadt. 9

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 22.05.1969
PETER GILG

Am Jahresende standen in der Schweiz 330 Abwasserreinigungsanlagen in Betrieb, an
die bei vollständigem Ausbau der Kanalisationssysteme 43.6 Prozent der Bevölkerung
angeschlossen werden konnten (Ende 1968: 294 Anlagen für 40.6%); 69 Anlagen für
weitere 12.4 Prozent befanden sich im Bau (1968: 64 Anlagen für 12.1%). Noch ohne
funktionierende Sammelkläranlagen waren die Kantone Glarus und Baselstadt. 10

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1969
PETER GILG

En dépit des mesures en vigueur pour protéger les eaux, le nombre des plaintes contre
leur pollution a augmenté en 1970. Le degré de pollution de la plupart des lacs et de
nombreux cours d'eau est tel qu'il a fallu décréter de nouvelles interdictions de
baignade. Le nombre d'installations d'épuration des eaux a cependant augmenté: on
en compte ainsi 366 (330 en 1969) qui desservent 46.3 pour cent de la population (43.6
pour cent). 11

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 04.09.1970
PAUL EHINGER

Le projet d'une installation dans la région de Bâle s'est heurté à de vives protestations
dans l'Alsace voisine où de nouveaux quartiers d'habitation doivent être construits
dans la proximité immédiate de l'emplacement. En un temps record, un comité, bien
que conscient de l'impossibilité de modifier la convention franco-suisse en la matière,
a rassemblé plus de 3'000 signatures en faveur de la pétition. Résultat concret: il est
prévu de transférer l'emplacement sur une île artificielle au nord de Village-Neuf. 12

DÉBAT PUBLIC
DATE: 10.12.1970
PAUL EHINGER

Die Qualität der Gewässer nahm weiter ab. Gemäss Statistik wohnte anfangs 1971 immer
noch weniger als die Hälfte der Bevölkerung (46.4 Prozent) in Gemeinden, die eine
Kläranlage besitzen. Internationale Gremien riefen deshalb zum Schutze des Bodensees
und des Genfersees auf. Zwischen Italien und der Schweiz wurde ein Entwurf zu einem
Abkommen über den Schutz der gemeinsamen Gewässer gegen die Verunreinigung
ausgearbeitet. 13

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 10.08.1971
ULRICH KLÖTI
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Bedeutsam war die Verabschiedung der vom Bundesrat 1970 vorgeschlagenen
Totalrevision des Gewässerschutzgesetzes durch das Parlament. Gegenüber den zu
wenig wirksamen Bestimmungen des früheren Gesetzes wurde eine wesentliche
Verschärfung erzielt. Jedermann ist nun verpflichtet, alle Sorgfalt anzuwenden, um
Gewässerverunreinigungen zu vermeiden. Es sind scharfe Strafen vorgesehen. Den
Kantonen wird eine zehnjährige Frist auferlegt, um alle Einleitungen und
Versickerungen den Erfordernissen des Gewässerschutzes anzupassen. Der Bund
beaufsichtigt und koordiniert die Massnahmen. Er kann auf Kosten von säumigen
Kantonen, Gemeinden oder anderen Pflichtigen selbst Massnahmen treffen. Dafür
werden die Bundessubventionen erhöht. Sie betragen mindestens 15 Prozent und
höchstens 50 Prozent für Abwasseranlagen und 40 Prozent für
Abfallbeseitigungsanlagen und andere Gewässerschutzmassnahmen (z. B.
Algenmähmaschinen). Ein weiterer Zuschlag von 5 Prozent sowie Sonderbeiträge für
schwerbelastete Gemeinden sind möglich. Ausserhalb der in generellen
Kanalisationsprojekten abgegrenzten Gebiete dürfen nur noch ausnahmsweise
Baubewilligungen erteilt werden. Damit soll auch von der Gewässerschutzgesetzgebung
her der Zersiedelung ein Riegel geschoben werden. Der Bundesrat kann im weitern
Herstellung, Einfuhr und Inverkehrbringen von Stoffen verbieten, die nachteilige
Auswirkungen auf die Gewässer haben. Man denkt dabei an Phosphate und Kunststoffe.
Der Bau von Tankanlagen wird bewilligungspflichtig, ihre Überwachung verschärft. Die
Kantone haben schliesslich um bestehende Grundwasserfassungen herum Schutzzonen
anzulegen und zudem Areale festzulegen, in denen keine Arbeiten ausgeführt werden
dürfen, welche künftige Wasseranlagen beeinträchtigen könnten. Alle diese
verschärfenden Bestimmungen, die im wesentlichen schon auf einen 1969 vorgelegten
Vorentwurf zurückgingen und die häufig technisch komplexe Einzelheiten einschlossen,
gaben in den eidgenössischen Räten zu langwierigen Detailberatungen Anlass. In der
Kommission des Nationalrates wurden zum Beispiel nicht weniger als 120
Abänderungsanträge gestellt. Am heftigsten umstritten war die Frage der Haftpflicht.
Der Bundesrat hatte eine umfassende Kausalhaftung vorgesehen. Der Ständerat schloss
sich dieser Lösung in der ersten Lesung im Frühjahr an. Der Nationalrat schränkte im
Juni die Kausalhaftung auf Betriebe ein, verschärfte sie aber insofern, als er einem
Betrieb, der als Verursacher einer Verschmutzung vermutet wird, die Leistung des
Entlastungsbeweises auferlegte. Der Ständerat kehrte schliesslich im Herbst wieder zur
ursprünglichen strengen Fassung des für jedermann geltenden Verursacherprinzips
zurück, wobei er die Umkehrung der Beweislast beibehielt. Die scharfen Bestimmungen
des neuen Gewässerschutzgesetzes erlaubten es, die Standesinitiative des Kantons
Neuenburg abzuschreiben. Die Volksinitiative für den Schutz der Gewässer, die von den
Räten zur Ablehnung empfohlen worden war, wurde erst nach einigem Zögern
zurückgezogen. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.10.1971
ULRICH KLÖTI

Um die Überdüngung der Gewässer zu vermindern, reduzierte zunächst die Migros den
Phosphatgehalt der Waschmittel. Die in einer Union zusammengeschlossenen Seifen-
und Waschmittelfabrikanten der Schweiz kündigten an einer Pressekonferenz einen
ähnlichen Schritt an. Sie gingen allerdings weniger weit. Sie hielten fest, dass einem
gänzlichen Abbau der Phosphate wegen der Verkalkungsgefahr für die Waschmaschinen
Grenzen gesetzt seien. Die einzige Lösung bilde die Einführung der 3. Reinigungsstufe
in den Kläranlagen. Das EDI ersuchte seinerseits in einem Rundschreiben die
Kantonsregierungen, bei allen Kläranlagen im Einzugsgebiet von Seen die
Phosphorelimination einzuführen. Ein energisches Vorgehen gegen die Cellulosefabrik
Attisholz (SO) forderte die bernische Regierung in einer Eingabe an den Bundesrat. Der
Bundesrat hielt allerdings den Kantonen Solothurn und Bern entgegen, es sei nicht nur
die Cellulosefabrik, welche die Aare verschmutze. Er ermahnte die Kantone und die
Gemeinden an der Aare, den Pflichten zur Abwassersanierung besser nachzukommen. 15

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.12.1971
ULRICH KLÖTI

An einer Konferenz der Rheinanliegerstaaten im Haag verpflichtete sich die Schweiz,
sich an den Kosten von Massnahmen zu beteiligen, welche die Verschmutzung des
Rheins durch Abfälle der elsässischen Kaligruben eindämmen sollen. Mit Italien wurde
ein Abkommen über den Schutz der Grenzgewässer unterzeichnet, das nach dem
Beispiel der bereits mit den anderen Nachbarstaaten getroffenen Vereinbarungen die
Einsetzung einer zwischenstaatlichen Kommission vorsieht. 16

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.11.1972
PETER GILG
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Ende 1972 standen 479 (Ende 1971: 423) Abwasserreinigungsanlagen im Betrieb, an die
54.6 Prozent (Ende 1971: 49.8 Prozent) der Bevölkerung angeschlossen werden können.
Erneut wurde aber betont, dass die bisher angewandten Reinigungstechniken nicht
genügten. Zugleich wurde verlangt, dass die Industrie ihre Abwässer vermehrt in den
Betrieben selber reinige und auf die Produktion von besonders wasserschädigenden
Stoffen überhaupt verzichte. 17

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 07.11.1972
PETER GILG

Besondere Probleme stellen die Grenzgewässer. Über die Errichtung einer
rechtsrheinischen Kläranlage bei Basel konnte mit Baden-Württemberg ein
Staatsvertrag paraphiert werden, der das südbadische Haltingen als Standort vorsieht.
Über das links-rheinische Gegenstück kam es mit Frankreich noch zu keiner Einigung,
nachdem ein erstes Projekt auf elsässischem Boden am Widerstand der ansässigen
Bevölkerung gescheitert war. Der Bundesrat erklärte auf eine parlamentarische Anfrage,
dass notfalls ein Standort auf Schweizer Boden in Betracht gezogen werden müsse. 18

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 27.11.1972
PETER GILG

Ende 1972 standen 479 (Ende 1971: 423) Abwasserreinigungsanlagen im Betrieb, an die
54.6 Prozent (Ende 1971: 49.8 Prozent) der Bevölkerung angeschlossen werden können.
Erneut wurde aber betont, dass die bisher angewandten Reinigungstechniken nicht
genügten. Zugleich wurde verlangt, dass die Industrie ihre Abwässer vermehrt in den
Betrieben selber reinige und auf die Produktion von besonders wasserschädigenden
Stoffen überhaupt verzichte. Besondere Probleme stellen die Grenzgewässer. Über die
Errichtung einer rechtsrheinischen Kläranlage bei Basel konnte mit Baden-
Württemberg ein Staatsvertrag paraphiert werden, der das südbadische Haltingen als
Standort vorsieht. Über das links-rheinische Gegenstück kam es mit Frankreich noch zu
keiner Einigung, nachdem ein erstes Projekt auf elsässischem Boden am Widerstand
der ansässigen Bevölkerung gescheitert war. Der Bundesrat erklärte auf eine
parlamentarische Anfrage, dass notfalls ein Standort auf Schweizer Boden in Betracht
gezogen werden müsse. An einer Konferenz der Rheinanliegerstaaten im Haag
verpflichtete sich die Schweiz, sich an den Kosten von Massnahmen zu beteiligen,
welche die Verschmutzung des Rheins durch Abfälle der elsässischen Kaligruben
eindämmen sollen. Mit Italien wurde ein Abkommen über den Schutz der
Grenzgewässer unterzeichnet, das nach dem Beispiel der bereits mit den anderen
Nachbarstaaten getroffenen Vereinbarungen die Einsetzung einer zwischenstaatlichen
Kommission vorsieht. In der Nordostschweiz regten sich Besorgnisse über badisch-
württembergische Pläne zur Ableitung von Bodenseewasser nach dem Neckar, die auch
den Bau eines Regulierwerkes am Ausfluss des Untersees erfordern würden. Auf die
Auseinandersetzungen über energiewirtschaftliche Eingriffe in den Wasserhaushalt ist
schon hingewiesen worden. 19

AUTRE
DATE: 31.12.1972
PETER GILG

In der Frage der Abwasserklärung im Raum Basel fiel ein wesentlicher Entscheid,
indem sich die Verhandlungen um eine rechtsrheinische Anlage auf deutschem Gebiet
zerschlugen; zu diesem Ergebnis trug der Entschluss zweier Basler
Chemieunternehmungen bei, ihre Abwässer selbständig zu reinigen. Angesichts der
Unumgänglichkeit eines Reinigungswerks auf Basler Boden trat auch das Interesse an
einer linksrheinischen Gemeinschaftsanlage auf französischem Gebiet in den
Hintergrund. 20

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 06.09.1973
PETER GILG

Gegen die verschärften eidgenössischen Gewässerschutzbestimmungen machte sich
eine Bewegung aus dem Berggebiet geltend. Es wurde vor allem daran Anstoss
genommen, dass die 1972 in Kraft getretenen Erlasse in weiten ländlichen Gebieten, für
die keine Abwasserkanalisation vorgesehen ist, Neu- und Umbauten nur in dringlichen
Fällen gestatten; im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung der Berg- und
Hügelregion strebten mehrere parlamentarische Vorstösse eine Lockerung der neuen
Ordnung an. Der Bundesrat lehnte eine Rückwärtsrevision des Gewässerschutzgesetzes
ab, erklärte sich aber zu einer elastischeren Gestaltung der Vollzugsverordnung
bereit. 21

MOTION
DATE: 12.12.1973
PETER GILG
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Ende 1973 waren 536 (Ende 1972: 479) Abwasserreinigungsanlagen im Betrieb, an die
58.5 Prozent (Ende 1972: 54.6 Prozent) der Bevölkerung angeschlossen werden
können. 22

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1973
PETER GILG

Basels grenzüberschreitende Kläranlagenprojekte scheiterten endgültig. Nachdem
sich 1973 die Verhandlungen um ein Reinigungswerk auf deutschem Gebiet zerschlagen
hatten, musste im Frühjahr 1974 auch das Vorhaben einer linksrheinischen Anlage im
Elsass aufgegeben werden. Wenige Monate später wurde ein Projekt für eine Kläranlage
auf städtischem Boden vorgestellt, das bis zum Stichjahr 1982 verwirklicht werden
soll. 23

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 21.09.1974
ERNST FRISCHKNECHT

Im Gewässerschutz verursachte die ungünstige Finanzlage des Bundes ernsthafte
Vollzugsschwierigkeiten. Durch das 1972 in Kraft getretene neue Gesetz, das die
Kantone zur Verwirklichung der geforderten Massnahmen innert zehn Jahren
verpflichtet und die Bundessubventionen erhöht hatte, war die Erstellung von
Abwasserreinigungsanlagen beschleunigt worden. Die Bestimmung, dass Bauten ohne
Kanalisationsanschluss nur in Ausnahmefällen errichtet werden dürfen, drängte manche
Gemeinde, die ihre Weiterentwicklung sichern wollte, noch zu besonderer Eile. Nun
erklärte man von seiten des Bundes, dass es unmöglich sei, allen eingereichten
Beitragsgesuchen fristgerecht zu entsprechen, und dass bis 1982 nur die wichtigen
Verunreinigungsquellen behoben werden könnten. In den Kantonen und Gemeinden,
denen die Mittel zur Finanzierung der in Angriff genommenen Projekte fehlten,
entstand darauf erhebliche Unruhe. Diese kam in verschiedenen Protesten und
Eingaben sowie in parlamentarischen Vorstössen zum Ausdruck. Die Einführung einer
Sonderabgabe für den Gewässerschutz, die ein Postulat Akeret (svp, ZH) anregte, liess
der Bundesrat prüfen; die Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus dem allgemeinen
Haushalt lehnte er jedoch ab. Anderseits kam er den Bedürfnissen der Berg- und
Hügelregion nach einer weniger strengen Regelung für Baubewilligungen ausserhalb des
Kanalisationsgebiets entgegen, indem er durch eine Änderung der Vollzugsverordnung
eine flexiblere Praxis ermöglichte. 24

POSTULAT
DATE: 09.12.1974
ERNST FRISCHKNECHT

Neuere Untersuchungen ermittelten eine konstante Zunahme des Phosphatgehalts
(Überdüngung) und einen Abbau des Sauerstoffs in einem Grossteil der
schweizerischen Seen. Die Forscher stellten fest, dass die Phosphate den Gewässern
nicht nur zugeführt werden, sondern sich in ihnen gewissermassen noch selbst
vermehren, so dass es in Zukunft nicht mehr genügen wird, die Zufuhr von solchen
Stoffen durch die Abwasserreinigung zu unterbinden. Die Fachleute betonten ferner,
dass mit den bisherigen Klärmethoden (mechanische und biologische Stufe) die nicht
von Lebewesen stammenden Verschmutzungsstoffe nicht ausgeschieden werden
können, was die Einführung neuer Verfahren (physikalisch-chemische Methode)
erfordere. Das Eidg. Amt für Umweltschutz unterbreitete den interessierten Kreisen
einen Verordungsentwurf zur Vernehmlassung, der Vorschriften darüber enthielt,
wieweit Abwässer bereits vor ihrer Zuleitung in eine öffentliche Kläranlage von gewissen
Stoffen befreit werden müssten. Zugleich lud das EDI die Kantone ein, bis zum Erlass
verbindlicher Bestimmungen alle Oberflächengewässer einer systematischen
qualitativen Überwachung zu unterziehen. 25

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.12.1974
ERNST FRISCHKNECHT

Vom Investitionsprogramm, das die eidgenössischen Räte im Juni als Massnahme gegen
Beschäftigungseinbrüche genehmigten, profitierte vor allen anderen Bundesaufgaben
der Gewässerschutz. Zusätzliche Subventionen sollten, sofern deren Empfänger in der
Lage wären, die erforderlichen Gegenleistungen aufzubringen, ein Bauvolumen von CHF
240 Mio. auslösen. Abwasserreinigungsprojekte, die zuvor aufgrund von
Sparmassnahmen zurückgestellt worden waren, konnten nun trotzdem in Angriff
genommen werden. 26

RAPPORT
DATE: 20.08.1975
ERNST FRISCHKNECHT
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Wie im Vorjahr fand der Zustand der Schweizer Seen grosse Beachtung. Wissenschafter
der Universität Genf wiesen in einem Bericht darauf hin, dass der Genfersee in
beunruhigendem Mass durch Quecksilber verschmutzt sei. Die Rhone führe dem See
täglich bis zu 15 Kilogramm des giftigen Metalls zu, das zu den gefährlichsten
Verschmutzungssubstanzen im Wasser gehört. 27

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 03.12.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Ende 1975 standen 649 (Ende 1974: 583) Abwasserreinigungsanlagen im Betrieb; 72.2
Prozent (66 Prozent) der Bevölkerung können an diese angeschlossen werden. Der
tatsächlich angeschlossene Bevölkerungsanteil wurde auf 55 Prozent (50 Prozent)
geschätzt. 28

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Nachdem es dem Kanton Basel-Stadt nicht gelungen war, die Zustimmung für den Bau
seiner Kläranlagen auf französischem, resp. deutschem Gebiet zu erhalten, legte seine
Regierung nun ein Projekt vor, das die Errichtung dieser Installationen auf städtischem
Boden bis zum Jahre 1982 vorsieht. 29

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 05.11.1976
HANS HIRTER

Die Bestrebungen, der fortgesetzten Verunreinigung des Wassers Einhalt zu gebieten,
waren auf internationaler Ebene in bescheidenem Rahmen erfolgreich. Nach mehreren
Konferenzen einigten sich die Rheinanliegerstaaten (Schweiz, Frankreich, BRD,
Luxemburg und Niederlande) auf den schrittweisen Abbau der Zuführung von
chemischen Stoffen in den Rhein. Im weiteren beschlossen sie, die
Wasserverschmutzung durch Chloride (Salze) aus den elsässischen Kalibergwerken mit
geeigneten Massnahmen zu vermindern. An den Baukosten für diese Schutzanlagen wird
sich die Eidgenossenschaft – falls das Parlament die Übereinkunft genehmigen wird –
mit rund CHF 4 Mio. (6% der Gesamtsumme) zu beteiligen haben. Eine Beruhigung für
die Ostschweiz brachte die Zusicherung der zuständigen Stellen, dass eine vermehrte
Wasserentnahme aus dem Bodensee für die Agglomeration Stuttgart in den nächsten
Jahren nicht beabsichtigt sei. 30

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 04.12.1976
HANS HIRTER

Der Bau von Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz machte weitere Fortschritte:
Ende 1976 standen 695 Anlagen in Betrieb (Ende 1975: 649), 87 waren im Bau begriffen
und für 70 lagen ausführungsreife Projekte vor. Die Kapazität der bestehenden Anlagen
erlaubte den Anschluss von 75 Prozent der Bevölkerung (72.2 Prozent); der effektiv
angeschlossene Bevölkerungsanteil lag infolge fehlender Kanalisationen tiefer, nämlich
bei 58-60 Prozent (55 Prozent). 31

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1976
HANS HIRTER

Im Inland konnten weitere Abwasserreinigungsanlagen in Betrieb genommen werden,
darunter ein Werk für die Agglomeration Lugano. So erfreulich diese Fortschritte sind,
wird man doch in Zukunft nicht darum herumkommen, den Ursachen der
Gewässerverschmutzung vermehrt Beachtung zu schenken. Einen Anlauf dazu
unternahm der Bundesrat mit dem Erlass einer Verordnung über den erlaubten
Phosphatgehalt der Waschmittel, welcher allerdings nach Ansicht von
Umweltschutzkreisen nur die bisherige Praxis bestätigt. Einschränkendere Massnahmen
gegen die Phosphate will die Regierung erst ergreifen, wenn geeignete Ersatzprodukte
erprobt sind. 32

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.06.1977
HANS HIRTER

Die erwähnte internationale Dimension des Umweltschutzes kam unter anderem bei
den Bemühungen um die Reinhaltung des Wassers zum Ausdruck. Das im Vorjahr von
den sechs Rheinanliegerstaaten ausgehandelte Abkommen zum Schutz des Rheins vor
der Zuführung chemischer Stoffe und Salze wurde vom Parlament diskussionslos
gutgeheissen. 33

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.09.1977
HANS HIRTER
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In Anbetracht des sich weiterhin verschlechternden Zustandes vieler stehender
Gewässer drängen sich Massnahmen gegen die Zufuhr von Phosphaten durch die
Haushalte (Waschmittel) und die Landwirtschaft (künstliche Düngmittel) auf. Da die
Industrie offenbar noch nicht in der Lage ist, ein qualitativ befriedigendes
phosphatfreies Waschmittel herzustellen, sah der Bundesrat von einer Verschärfung
der geltenden Grenzwerte ab und empfahl die Verbesserung der bestehenden
Abwasserreinigungsanlagen. 34

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 02.03.1978
HANS HIRTER

Der Schutz des Wassers vor Verunreinigungen hat in der Schweiz einen relativ hohen
Stand erreicht. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass trotzdem der Weiterausbau des
Gewässerschutzes nicht vernachlässigt werden darf. Der generelle Verzicht auf
Kläranlagen für Ortschaften in Berggebieten, wie ihn Nationalrat P. Biderbost (cvp, VS)
angeregt hatte, könne überhaupt nicht in Frage kommen. Dies umsomehr. als für
abgelegene Siedlungen bereits Ausnahmeregelungen erlaubt werden. Dass sich der
Gewässerschutz in weiten Bevölkerungskreisen unverändert grosser Popularität erfreut,
bewiesen die Bürger der Stadt Zürich mit der nahezu oppositionslosen Annahme einer
Kreditvorlage von CHF 232 Mio. für den Ausbau der veralteten
Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli. 35

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 03.10.1978
HANS HIRTER

Malgré les efforts consentis en faveur de la protection des eaux, l'état de nos rivières et
de nos lacs laisse encore beaucoup à désirer. Phosphates et métaux lourds restent les
problèmes principaux. On constata la présence de mercure, cadmium, zinc, plomb ou
cuivre dans de nombreuses rivières. La multiplication des algues due au phosphore et
le déficit en oxygène qui en résulta, fut diagnostiqué dans la plupart de nos lacs et
cours-d'eau. Le Rhin n'échappa pas à cette règle. Pourtant la quantité de certains
acides diminua et quelques sortes de poissons recommencèrent à y vivre. Une
convention européenne relative à la protection de ses eaux contre les pollutions
chimiques entra en vigueur en février 1979. En outre, Bâle, seule agglomération suisse à
déverser de l'eau sale dans le fleuve, disposera dès 1982 des stations d'épuration
nécessaires, actuellement en construction. 36

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 01.02.1979
GISÈLE ORY

En revanche, le lac de Constance s'assainit et la pauvreté en oxygène sembla se
résorber. Ses eaux ne sont pourtant pas encore tirées d'affaire. Les riverains se
déclarèrent prêts à collaborer et à terminer jusqu'en 1982 toutes les stations
d'épuration du lac ainsi que de ses affluents, et de les compléter par un troisième
degré, qui serait une épuration chimique des phosphates. Malgré une situation
alarmante; une partie seulement des stations disposent du troisième degré. Ceci ne
suffit pourtant même plus et l'on en conçut un quatrième permettant de réduire la
teneur à 0.2 mg/l. C'est à Hochdorf (LU) que l'on essaya une telle installation. 37

DÉBAT PUBLIC
DATE: 19.07.1979
GISÈLE ORY

Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de modification de l'ordonnance sur
le déversement des eaux usées en vue d'élargir l'obligation d'éliminer le phosphore
dans les stations d'épuration et les industries, en particulier celles situées en aval des
lacs et des fleuves. Cette modification est devenue nécessaire suite à l'accord
intervenu entre les Etats riverains du Rhin sur les exigences minimales à fixer au
déversement des eaux usées communales. Dorénavant, les installations prévues pour
20'000 habitants et plus du bassin versant du Rhin devraient aussi être équipées
d'installations d'élimination du phosphore. Pour les lacs, le Conseil fédéral propose que
l'élimination du phosphore ne soit plus introduite dans toutes les installations, mais
seulement à partir des stations prévues pour 600 habitants et plus. Dans les
installations pour 30'000 habitants et plus, des mesures supplémentaires pour
l'élimination du phosphore doivent être prises lorsque des études ont montré que les
exigences municipales visant à sa réduction ne suffisent pas à la protection du lac. 38

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.04.1989
SERGE TERRIBILINI
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La dixième conférence pour la protection du Rhin, réunissant les ministres de
l'environnement des cinq Etats concernés à Bruxelles, a décidé d'une amélioration dans
l'échange des données entre les partenaires et a complété la liste des substances
dangereuses pour ce fleuve. Il y fut, d'autre part, particulièrement mis l'accent sur la
protection de la mer du Nord (au sujet de laquelle une conférence est prévue en 1990)
car c'est cet écosystème qui, en dernière instance, doit absorber les substances
rejetées dans le Rhin. La conférence a aussi procédé à l'adoption d'une proposition
franco-hollandaise sur le problème des chlorures stipulant de ne limiter l'obligation
faite aux usines françaises de potasse de ne plus déverser le sel dans le Rhin qu'aux
périodes de basses eaux. Les économies ainsi faites devraient permettre de financer les
mesures de réduction de la teneur en sel de l'eau potable aux Pays-Bas. 39

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 01.12.1989
SERGE TERRIBILINI

Dans le cadre des mesures d'assainissement des finances fédérales, les Chambres ont
adopté le projet du gouvernement de supprimer les subventions fédérales pour la
construction de stations d'épuration, tout en maintenant l'obligation de réaliser les
installations encore manquantes. A l'appui de cette décision fut notamment invoquée
l'application du principe du pollueur-payeur. Au Conseil des Etats, cela provoqua les
protestations de M. Flückiger (prd, JU) qui déclara que cela défavorisait les régions
périphériques non encore équipées. A ce sujet, La petite chambre a transmis une
motion de sa commission des finances prévoyant que les zones rurales peu peuplées ne
soient pas tenues de se raccorder à une station d'épuration, eu égard aux frais
disproportionnés que cela pourrait entraîner pour elles. Le Conseil national a
également transmis ce texte ainsi qu'une motion Schnider (pdc, LU) de même teneur.
Le Conseil fédéral a cependant considéré que ces textes pouvaient être considérés
sans objet, assurant que la loi prévoyait déjà des exceptions pour les zones
périphériques et qu'il était du ressort des cantons d'interpréter cette disposition de
façon satisfaisante pour ces régions. 40

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.09.1994
SERGE TERRIBILINI

Selon un rapport publié par l’OFEV à l’automne, une centaine de stations d’épuration
des eaux usées (STEP) devraient être équipées de systèmes d’élimination des
micropolluants. En effet, les techniques traditionnelles ne permettent pas d’éliminer
les résidus de produits biocides (herbicides, fongicides, etc.), de médicaments, de
produits de beauté et de nettoyage. Or, même à des concentrations très faibles, cette
pollution nuit aux plantes et animaux aquatiques, ainsi qu’à la qualité des réserves
d’eau potable. Ainsi, bien que les concentrations mesurées depuis 2006 ne présentent
pas de danger immédiat pour les humains, l’OFEV a préconisé une série de mesures à
titre préventif, telles que l’installation de procédés d’épuration spécifiques (par ex.
l’ozonisation) dans une centaine de STEP (sur les 700 que compte le pays). L’OFEV doit
étudier le financement de cet investissement estimé à 1,2 milliard de francs, auquel il
convient d’ajouter 120 millions de francs pour les coûts d’exploitation annuels
supplémentaires, dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur la protection des
eaux instituant cette nouvelle tâche. 41

RAPPORT
DATE: 01.10.2009
NICOLAS FREYMOND

Sur préavis favorable du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a adopté tacitement une
motion de sa CEATE chargeant le gouvernement de présenter un projet de loi réglant le
financement de l’élimination des micropolluants selon le principe du pollueur-payeur.
Cette proposition fait suite à l’étude publiée l’année précédente par l’OFEV dans le
cadre de l’élaboration du projet de modification de l’ordonnance sur la protection des
eaux (OEaux), qui concluait à la nécessité d’équiper les principales stations d’épuration
des eaux (STEP) du pays de tels systèmes d’élimination afin de préserver la faune et la
flore aquatiques. Lors de l’audition sur ce projet de modification, au début de l’année
sous revue, plusieurs cantons ont demandé que le financement de cette modernisation
des STEP, estimée à 1,2 milliard de francs, se fasse selon le principe du pollueur-payeur
par le prélèvement au niveau national d’une taxe sur la vente des produits responsables
de cette pollution (les biocides, les médicaments, les produits de beauté et de
nettoyage). 42

MOTION
DATE: 28.09.2010
NICOLAS FREYMOND
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Der Nationalrat folgte dem im Vorjahr gefällten Entscheid des Ständerats und stimmte
einer Motion der ständerätlichen UREK zu, welche eine gesetzliche Grundlage für die
verursachergerechte Finanzierung den von Spurenstoffen im Abwasser schaffen will.
Offen blieb die genaue Ausgestaltung der Abgabe. Einerseits steht eine Abgabe auf jene
Produkte zur Diskussion, welche die Mikroverunreinigung tatsächlich verursachen. Als
weitere Möglichkeit wurde eine generelle Abwasserabgabe diskutiert. Eine solche würde
weniger dem Verursacherprinzip entsprechen, wäre jedoch, laut Aussagen des
Kommissionssprechers Bäumle (glp, ZH), verhältnismässig auszugestalten und würde
den Vollzug erleichtern. 43

MOTION
DATE: 15.03.2011
MARLÈNE GERBER

Eine im Berichtsjahr in die Vernehmlassung geschickte Änderung zum
Gewässerschutzgesetz will die Mikroverunreinigung durch Massnahmen bei zentralen
Abwasserreinigungsanlagen (ARA) reduzieren. Um die Mikroverunreinigung in
gereinigten Gewässern zu halbieren, müssten rund 100 Schweizer ARAs speziell
aufgerüstet werden, wozu rund 1,2 Mia. Franken benötigt würden. Zur Finanzierung der
Aufrüstung schlägt der Bundesrat eine von den Betreibern der ARA zu entrichtende
Abgabe vor, die sich an der Anzahl der an die Reinigungsanlage angeschlossenen
Einwohner bemisst. Die Vorlage wurde in Erfüllung einer im Vorjahr überwiesenen
UREK-Motion ausgearbeitet. Der Vernehmlassungsbericht lag im Berichtsjahr noch
nicht vor. 44

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.04.2012
MARLÈNE GERBER

Um gegen die durch Medikamente, Hormone und Biozide verursachte und für Fische
und andere Wasserlebewesen äusserst schädliche Mikrovereinigung der Gewässer
vorzugehen, präsentierte der Bundesrat im Juni eine Botschaft zur Änderung des
Gewässerschutzgesetzes. Der auf eine im Jahr 2011 überwiesene Motion der UREK-SR
zurückgehende Gesetzesentwurf war im Vorjahr in die Vernehmlassung geschickt
worden. Um den Anteil von Mikroverunreinigungen im gesäuberten Abwasser zu
vermindern, sollen 100 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) insbesondere in
dichtbesiedelten Regionen der Schweiz entsprechend aufgerüstet werden. Zur Deckung
von 75% der bei der Aufrüstung der Abwasserreinigungsanlagen anfallenden Kosten
soll mit der Gesetzesänderung eine zweckgebundene Spezialfinanzierung geschaffen
werden, mit welcher die Grundlage für eine von der gesamten Wohnbevölkerung der
Schweiz zu entrichtende Abwasserabgabe geschaffen wird. Diese soll der Bund bei den
ARA voraussichtlich bis zur Deckung der Aufrüstungskosten von ca. CHF 1,2 Mia. im Jahr
2040 erheben. Die Höhe der Abgabe, die sich an der Anzahl der an die ARA
angeschlossenen Personen orientiert, soll den Betrag von CHF 9 pro Jahr und
Einwohner nicht übersteigen. Die Ergebnisse der im Vorjahr durchgeführten
Vernehmlassung zeigten, dass 130 der insgesamt 147 eingegangenen Stellungnahmen die
Einführung einer gesamtschweizerischen Abwasserabgabe grundsätzlich begrüssten.
Unter den ablehnenden Stellungnehmenden befanden sich der Kanton Jura, die SVP
und die Industrieverbände. Verschiedene Vernehmlasser hatten zudem verlangt, die um
eine zusätzliche Klärstufe ausgebauten Abwasserreinigungsanlagen von der Einziehung
einer solchen Abgabe zu befreien, da diese durch den erfolgten Ausbau bereits höhere
Gesamtkosten tragen müssten. Diese Bestimmung wurde vom Bundesrat nach der
Vernehmlassung in die Botschaft aufgenommen. Dem Ständerat, der die Vorlage in der
Wintersession als Erstrat behandelte, lag ein Minderheitsantrag Imoberdorf (csp, VS)
vor, der zusätzlich zu Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen auch
Massnahmen zur Nitrifikation subventionieren wollte. Damit sollte eine Benachteiligung
von 30 ARA in der Romandie verhindert werden, die während der in den 90er Jahren
durch den Bund erfolgte Subventionierung der Stickstoffbehandlung nicht
berücksichtigt wurden, weil sie gemäss dem damaligem Gewässerschutzgesetz gar nicht
zur Nitrifikation verpflichtet gewesen waren. Bundesrätin Leuthard stellte sich gegen
diesen Antrag. Experten wie der Verband Schweizer Abwasser- und
Gewässerschutzfachleute (VSA) und das Wasserforschungsinstitut EAWAG seien der
Ansicht, dass Nitrifikation zur Eliminierung von Spurenstoffen nicht notwendig sei.
Weiter seien die während den 90er Jahren eingesetzten Subventionsgelder in einigen
Westschweizer Kantonen sogar überdurchschnittlich hoch ausgefallen und darüber
hinaus würden mit diesem Zusatz diejenigen ARA benachteiligt, welche sich damals
freiwillig und ohne Bundessubventionen zur Aufrüstung entschieden hätten. Der
Minderheitsantrag fand mit 15 zu 22 Stimmen keine Mehrheit und der Ständerat
überwies die unveränderte Botschaft an den Nationalrat, welcher im Berichtsjahr noch
keine Stellung dazu nahm. 45

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.12.2013
MARLÈNE GERBER
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Im Berichtsjahr beschloss das Parlament mit einer Änderung des
Gewässerschutzgesetzes (GSchG) die Aufrüstung von 100 Abwasserreinigungsanlagen
(ARA) zur Reduzierung der Mikroverunreinigung. Während sich der Ständerat bereits
2013 positiv zum Vorhaben geäussert hatte, stimmte der Nationalrat dem Anliegen im
Berichtsjahr zu - dies jedoch nicht ganz ohne Opposition. Eine aus SVP-Repräsentanten
bestehende Kommissionsminderheit verlangte Nichteintreten. Sie sah weder den
Handlungsbedarf für eine Aufrüstung gegeben - die Schweiz verfüge bereits über
hervorragendes Trinkwasser -, noch das Verursacherprinzip berücksichtigt, da die
anfallenden Kosten zur Sanierung eines Siebtels aller ARA über eine
gesamtschweizerische Abwasserabgabe finanziert werden solle. Mit Ausnahme der SVP
fand die Vorlage jedoch bei allen anderen Fraktionen Unterstützung. Die Höhe der
Abgabe (max. CHF 9 pro Einwohner und Jahr) sei vertretbar, lautete eines der
Hauptargumente der Befürworterseite, und der Bedarf für eine Nachrüstung sei
gegeben: Organische Mikroverunreinigungen, wie sie heute etwa durch Inhalte von
Medikamenten, Pflanzenschutzmitteln oder Körperpflegeprodukten entstehen, könnten
von den Anlagen nur ungenügend herausgefiltert werden, weswegen eine Aufrüstung
der zentralen ARA angebracht sei. Wie bereits im Ständerat fand sich auch im
Nationalrat eine weitere Kommissionsminderheit, welche auch die Elimination von
Stickstoff und die dazu benötigten Einrichtungen zur Nitrifikation finanziell
unterstützen wollte - ein Anliegen, welches alle grossen Fraktionen im Rat spaltete. Mit
111 zu 70 Stimmen folgte der Rat schliesslich der Kommissionsmehrheit. Somit gelangte
die Botschaft ohne Differenzbereinigung in die Schlussabstimmungen der beiden Räte,
wo sie in der Kantonskammer mit 39 zu 1 Stimmen bei zwei Enthaltungen und im
Nationalrat mit 137 zu 55 Stimmen bei drei Enthaltungen verabschiedet wurde. 46

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.03.2014
MARLÈNE GERBER

Le Conseil fédéral a approuvé la révision de l'ordonnance sur la protection des eaux
(OEaux), dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2016. La version modifiée
définit de nouvelles exigences relatives au déversement d'eaux usées et réglemente la
taxe sur les eaux usées. Elle apporte quelques précisions sur la gestion de l'espace
réservé aux eaux, notamment quant au maintien des cultures pérennes et
l'établissement de chemins de dessertes dans cet espace. Les mesures d'organisation
du territoire ont été adaptées afin de protéger les eaux dans les aquifères karstiques et
fissurés fortement hétérogènes. Des valeurs écotoxicologiques pour les composés
traces organiques seront progressivement inscrites dans l'ordonnance, afin que les
cantons puissent contrôler la qualité des eaux de surface et leur charge de
micropolluants. Une centaine de stations d'épuration seront équipées d'un procédé
éliminant les micropolluants, financé par une redevance sur les eaux usées de 9 francs
par habitant et par an. 47

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 04.11.2015
DIANE PORCELLANA

La Suisse, par obligation liée au protocole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur l'eau et la santé, a informé sa population sur la qualité de l'eau potable et de l'eau
de baignade, ainsi que sur les projets menés dans les domaines de l'eau et de
l'assainissement des eaux usées. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAV) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ont analysé,
de 2013 à 2015, la qualité de l'eau potable, la collecte des eaux usées, l'accès à l'eau
potable et l'apparition de maladies hydriques. Leur rapport atteste de la bonne qualité
de l'eau potable et de baignade. Les cas de maladies sont sporadiques et l'ensemble de
la population a accès à de l'eau potable salubre. Toutefois, l'absence de collecte de
données centralisées est pointée du doigt. Jusqu'à présent, les données sont récoltées
par une dizaine de cantons et environ 1400 distributeurs d'eau potable. La Suisse
devrait procéder à des évaluations nationales basées sur une gestion optimale des
données relatives à la qualité de l'eau. De plus, elle devrait instaurer un système de
déclaration des cas de maladies liées à l'absorption d'eau contaminée et créer un
dispositif d'urgence pour améliorer l'approvisionnement en eau lors de situations
extraordinaires. S'agissant des projets, des stations d'épuration seront équipées d'ici
2040 pour éliminer les micropolluants. Au vue des résultats, la Suisse répond aux
exigences du protocole, à savoir de contribuer à la réduction du nombre de maladies
en améliorant la gestion hydrique. 48

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.05.2016
DIANE PORCELLANA
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Die WAK-NR forderte in einer im Oktober 2020 eingereichten Motion, dass die
Stickstoffeinträge, welche via Abwasserreinigungsanlagen in Luft und Gewässer
gelangen, rasch reduziert werden. Dazu sollen die ARA aufgerüstet und die
Stickstoffeliminierungsleistung von aktuell 47 Prozent deutlich gesteigert werden. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Der Nationalrat befasste sich in der
Wintersession 2020 mit diesem Vorstoss, zusammen mit der Motion «Massnahmen zur
Elimination von Mikroverunreinigungen für alle Abwasserreinigungsanlagen», welche
ebenfalls von der WAK-NR eingereicht worden war. Kommissionssprecher Dettling (svp,
SZ) betonte, dass das Thema Wasserqualität umfassend angegangen werden solle,
deshalb habe die Kommission nicht nur die Landwirtschaft (Pa.Iv. 19.475) im Auge,
sondern wolle nun auch die Qualität des Wassers, welches aus den ARA in die Gewässer
fliesse, weiter verbessern. Umweltministerin Sommaruga pflichtete bei, dass die
vorliegende Motion helfen werde, die Gewässerqualität noch stärker zu verbessern. Bei
Annahme der Motion sei es wichtig und notwendig, die künftigen Arbeiten zum Ausbau
der ARA unter den Kantonen zu koordinieren. Der Bundesrat werde eine
Mitfinanzierung dieser Planungsarbeiten prüfen. Die Finanzierung der Massnahmen zur
Stickstoffelimination in den ARA würde aber verursachergerecht über die
Abwassergebühren ablaufen, schloss Sommaruga. Die Mitglieder des Nationalrates
nahmen die Motion stillschweigend an. 49

MOTION
DATE: 17.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Zur Verbesserung der Gewässerqualität hatte das Parlament 2014 die Revision des
Gewässerschutzgesetzes beschlossen. Dadurch wurden rund 100 ARA verpflichtet, eine
zusätzliche Reinigungsstufe einzubauen, um die Belastung der Gewässer mit
Mikroverunreinigungen zu reduzieren. Darauf basierend reichte die WAK-NR im
Oktober 2020 eine Motion ein, welche diese Massnahme zur Reduktion des Eintrages
von Mikroverunreinigungen auf alle rund 740 Schweizer ARA ausweiten will. Dies sei
notwendig, wenn man die Problematik ganzheitlich angehen wolle, denn für 60 Prozent
der Mikroverunreinigungen in den Gewässern (etwa Medikamentenrückstände oder
Industriechemikalien) seien die ARA, die Industrie und das Gewerbe verantwortlich, so
die Kommission in ihrer Begründung. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er erläuterte, dass die Revision
des Gewässerschutzrechts bewusst nur auf diejenigen ARA abgezielt habe, welche
entweder in Gewässer einleiten, die für die Trinkwassergewinnung wichtig seien,
welche zu einem hohen Abwasseranteil im anliegenden Gewässer führten oder welche
grosse Mengen von Mikroverunreinigungen ins entsprechende Gewässer ableiteten.
Dies weil ein Ausbau sämtlicher ARAs sehr teuer wäre. Zudem würde ein sehr
schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis resultieren, wenn auch diejenigen ARA ausgebaut
würden, deren Abwässer aktuell zu keinen Grenzwertüberschreitungen gemäss GSchG
führten. Folglich wollte der Bundesrat im Zweitrat einen Abänderungsvorschlag
einbringen, sollte die Motion im Erstrat angenommen werden. Er beantragte
dementsprechend, dass nur diejenigen ARA ausgebaut würden, «deren Ausleitungen
Grenzwertüberschreitungen zur Folge haben».
In der Wintersession 2020 beugte sich der Nationalrat über den Vorstoss und besprach
diesen zusammen mit der Motion für eine «Reduktion der Stickstoffeinträge aus den
Abwasserreinigungsanlagen». Kommissionssprecher Dettling (svp, SZ) erläuterte, dass
die WAK-NR die Problematik der Gewässerqualität ganzheitlich angehen wolle, weshalb
nicht nur bei der Landwirtschaft, sondern auch im Bereich der ARA gehandelt werden
müsse. Umweltministerin Sommaruga unterstrich, dass sie das Anliegen der Motion als
wichtig einstufe. Dem Bundesrat gehe der geforderte «Vollausbau» jedoch zu weit. Er
käme unter anderem die Bevölkerung, die den Ausbau über die Abwasserabgabe
mitfinanziere, teuer zu stehen und brächte nur einen geringen Mehrwert. Zudem
plädierte Sommaruga dafür, den Gewässerschutz vor allem über Massnahmen im
Bereich der Landwirtschaft zu stärken. Die Motion wurde schliesslich vom Nationalrat
mit 148 zu 24 Stimmen bei 16 Enthaltungen klar angenommen. Die ablehnenden
Stimmen stammten vor allem von SVP-Vertreterinnen und -vertretern sowie von drei
Mitgliedern der FDP.Liberalen-Fraktion. 50

MOTION
DATE: 17.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat stimmte in der Sommersession 2021 dem Vorstoss der WAK-NR zur
Reduktion der Stickstoffeinträge aus den ARAs stillschweigend zu. Zuvor hatten sich
der Bundesrat, der Nationalrat sowie die gesamte WAK-SR für die Annahme
ausgesprochen. 51

MOTION
DATE: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die WAK-NR hatte mittels einer Motion den Ausbau der ARA zur Reduktion von
Mikroverunreinigungen gefordert. Die vom Nationalrat angenommene Motion wurde in
der Sommersession 2021 vom Ständerat behandelt. Kommissionssprecher Schmid (fdp,
GR) erläuterte, dass sich die vorberatende WAK-SR von der Argumentation des
Bundesrates habe überzeugen lassen, dass der Ausbau aller ARA – wie es in der Motion
gefordert wurde – zu keinem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis führen würde. Daher
beantrage die Kommission, dass Ziffer 2 der Motion dahingehend geändert werde, dass
nur diejenigen ARA ausgebaut würden, deren Ausleitungen zu
Grenzwertüberschreitungen in den Abflussgewässern führen. Umweltministerin
Sommaruga dankte der Kommission, dass diese den Änderungsantrag des Bundesrates
aufgenommen habe. Mit dieser angepassten Motion würden nun circa hundert weitere
ARA mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe aufgerüstet. Nach Sommarugas
zustimmendem Votum nahm die kleine Kammer die geänderte Motion stillschweigend
an. Als nächstes wird sich noch einmal der Nationalrat zur modifizierten Motion
äussern. 52

MOTION
DATE: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Auf Empfehlung der WAK-NR nahm der Nationalrat in der Wintersession 2021 eine
Motion betreffend die Elimination von Mikroverunreinigungen durch
Abwasserreinigungsanlagen in der zuvor vom Ständerat geänderten Fassung
stillschweigend an. 53

MOTION
DATE: 30.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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